
________________________________                                        _______________________ 

Name          Ort, Datum 

 

________________________________ 

Straße 

 

_________________________________ 

Wohnort 

 

Verbindliche Anmeldung  

zur Ergänzten Ganztagsschule in Angebotsform der 

Grundschule Bellheim 

Schuljahr _____ 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter  

 

_______________________________________________ 

 

( )   derzeitige Klasse ____   

 

( )   Neueinschulung im Schuljahr _______ 

 

für die Ergänzte Ganztagsschule in Angebotsform der 

Grundschule Bellheim an. 
 

Mein Kind wird freitags nach dem Unterricht bis 16 Uhr, und in Abhängigkeit der 

Ferien, an insgesamt fünf Wochen in den Ferien betreut. Die Termine werden mit 

den Ferienterminen bekannt gegeben. 

Mir ist bekannt, dass dieses Angebot der Gemeinde Bellheim beitragspflichtig ist. 

Ich werde eine Einzugsermächtigung über den Beitrag von 30 €/Monat und die 

anfallenden Essenskosten von 3 €/Essen unterzeichnen. 

Diese Anmeldung ist verbindlich für ein Jahr und kann grund-

sätzlich nicht während des Schuljahres widerrufen werden. Falls 

nicht ausdrücklich schriftlich widersprochen wird, gilt diese 

Anmeldung für ein weiteres Schuljahr. 

 

 

________________________ 

Unterschrift 

 



 
 
 
 
 

 
 
Hiermit ermächtige ich/ermächtigen wir 
 
___________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, genaue Anschrift  

 
 
die Ortsgemeinde Bellheim, das Essensgeld (tägl. 3,-- €) sowie den Monatsbeitrag (30,-- €) für  
die Erg. Ganztagsschule der Grundschule Bellheim monatlich (jeweils zum 15. eines Monats)  
abzubuchen von meinem Konto 
 
 
 
bei der    

Bezeichnung der Bank 

 
 
 
IBAN       
 
 
Kontoinhaber:      ______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
     
                           Datum                                               Unterschriften des/der Kontoinhaber/s 
 
 
Hinweis:  
Wir weisen darauf hin, dass die Abwicklung des Essensgeldes nur gegen Erteilung einer Einzugsermächtigung 
erfolgt. Ebenso machen wir darauf aufmerksam, dass eine Erstattung des Essensgeldes lediglich bei Krankheit 
und bei rechtzeitiger Abmeldung erfolgen kann.  

E I N Z U G S E R M Ä C H T I G U N G 


